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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Daniel Köbler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
– Drucksache 17/13090 –

Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13090 – vom 17. September 2020 hat folgenden Wortlaut:

Ganztagsschulen schaffen den nötigen Raum und die Zeit für mehr individuelle Förderung. Das ist nicht nur für unsere Kinder 
gut, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1.  Wie haben sich die Zahlen der Schulen, die Eltern und Kindern ein ganztägiges Angebot machen, in den letzten zehn Jahren 

entwickelt (bitte nach Schularten sowie nach Organisationsform des ganztägigen Angebots – offen, verpflichtend, in Angebots-
form – aufschlüsseln)?

2.  Wie werden rheinland-pfälzische Schulen beim Aufbau eines ganztägigen Angebots seitens der Landesregierung unterstützt?
3.  Wie werden die Bedarfe nach einem ganztägigen Angebot an Schulen ermittelt und umgesetzt?
4.  An wie vielen Schulen mit ganztägigem Angebot findet der Unterricht ausschließlich am Vormittag statt?
5.  An wie vielen Schulen ist der Ganztag rhythmisiert organisiert?
6.  Welche Organisationsform des ganztägigen Angebots wird seitens der Landesregierung im Zuge des weiteren Ausbaus der 

Ganztagsschulen künftig präferiert?
7.  Wie genau plant die Landesregierung, den neuen Rechtsanspruch auf einen Ganztag in der Grundschule ab 2025 umzusetzen?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 8. Oktober 2020 wie 
folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz am 1. August 2002 ein Ausbauprogramm zum Ganztagsschulangebot gestartet und gilt 
bundesweit als Land der Ganztagsschulen. 

Die rheinland-pfälzische Ganztagsschule ist ein Erfolgsmodell und zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bildungsangebots 
geworden. Sie genießt hohe Anerkennung und ist wichtig zur Sicherung von Chancengerechtigkeit und für die Vereinbarkeit von 
Kindererziehung und Berufstätigkeit.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Zahl der Ganztagsschulen und die Zahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler sind seit dem Schuljahr 2002/2003 bis zum 
Schuljahr 2019/2020 kontinuierlich gestiegen, die Zahl der Schulen von 232 auf 1 231, die Zahl der Schülerinnen und Schüler von 
25 972 auf 131 245.

Die erfragten Daten sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

Zu Frage 2:

Jede Ganztagsschule in Angebotsform erhält ein dem Bedarf entsprechendes Personalbudget, mit dem der Einsatz von gut quali-
fiziertem Personal finanziert wird. Zu diesem Personal zählen vor allem Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte.

Das Personalbudget wird nach einer transparenten Formel berechnet. Es richtet sich nach der Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Ganztagsangebot.
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Zusätzlich zu einer Sockelzuweisung für eine Mindestteilnehmerzahl erhält jede Grundschule und jede Schule der Sekundarstufe I 
0,5 Lehrerwochenstunden (LWS) für jede Schülerin oder jeden Schüler über die Mindestteilnehmerzahl hinaus.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt im Grundschulbereich 36, die Sockelzuweisung 26 LWS. Die Mindestteilnehmerzahl im  
Bereich der Sekundarstufe I beträgt 54, die Sockelzuweisung 32 LWS.

Ist die Schule Schwerpunktschule, erhält sie für jede Ganztagsschülerin/jeden Ganztagsschüler mit festgestelltem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf eine ergänzende Zuweisung von 0,25 LWS.

Für Förderschulen gelten folgende spezielle Regelungen: Die Zuweisung von LWS und Wochenstunden für pädagogische Fach-
kräfte richtet sich in analoger Anwendung nach der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation an Sonderschulen“ vom 
3. Mai 2000 (Gemeinsames Amtsblatt 2000, S. 334 ff). Danach beträgt die Zuweisung 6,25 LWS pro Klasse mehr als die Zuweisung 
für die Halbtagsform. Ferner erhält die Ganztagsschule zusätzlich acht Wochenstunden pro Klasse für pädagogische Fachkräfte.

Den Ganztagsschulen werden zur Durchführung und Organisation des Ganztagsangebots Anrechnungsstunden gewährt. Die 
Schule entscheidet, wie und auf welche Personen diese Anrechnungsstunden verteilt werden. Dies können auch Lehrkräfte sein, 
die keine Funktionsstellen haben. Die Anrechnungsstunden werden nach einer nach Schülerzahlen gestaffelten Tabelle vergeben, 
siehe dazu Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung vom 3. Juni 2020 (GVBL. S. 212) Anlage 1 zu § 8 Ziffer 1.1.11.

Für Fragen zum Personaleinsatz und zum Abschluss von Verträgen stehen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei der 
Schulbehörde in Trier zur Verfügung. 

Finanzielle Unterstützung erhalten Ganztagsschulen nicht nur für Personaleinsätze, sondern auch im investiven Bereich. Zu den 
Finanzhilfen zählen die Pauschalzuwendungen, die von Schulen und Schulträgern gemeinsam beantragt werden können. 

Die entsprechenden Beträge können für Ausstattungsinvestitionen, kleinere räumliche Anpassungen und sonstige für den 
Ganztagsschulbetrieb notwendige Maßnahmen im investiven Bereich verwendet werden. Hierzu gehören insbesondere die 
Ausstattung von Fachräumen, eine Raumteilung zur Gewinnung von zwei Gruppenräumen, die Einrichtung einer Leseecke, die 
Schulhofgestaltung, der Kauf von Musikinstrumenten, Werkzeugen, Mikroskopen, Computern und anderen Geräten zur Ver-
wendung im Rahmen von Projekten sowie die Anschaffung von Lehr- und Lernmaterialien.

Gemäß Nr. 1.5.7.1 der Verwaltungsvorschrift „Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus“ vom 22. Januar 2010 sind für Ganz-
tagsschulen in Angebotsform eine Küche und ein Speiseraum erforderlich. Zuwendungen für die erforderlichen Bauinvestitionen 
können nach den in dem jeweiligen Schulbauprogramm geltenden Förderbedingungen des Landes gewährt werden.

Ganztagsschulen erhalten auch Unterstützung bei der pädagogischen Konzeption ihres Nachmittagsangebots. Dabei werden sie 
vom Ganztagsschulreferat des Ministeriums für Bildung sowie den Koordinatoren bei der Schulbehörde unterstützt. 

Eine zentrale Aufgabe bei der Beratung und Begleitung der Ganztagsschulen nimmt das Pädagogische Landesinstitut ein. 

Für Schulleiterinnen und Schulleiter führt das Pädagogische Landesinstitut im Bereich Schulmanagement und Personalgewinnung 
Fortbildungsveranstaltungen durch. Lehrkräfte nehmen entsprechende Angebote zur Unterrichts- und Organisationsentwicklung 
sowie zur Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wahr. Auch die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte sowie 
Partizipation, Profilbildung und Gestaltung des Schullebens nehmen einen breiten Raum ein.

In der Verantwortung des Pädagogischen Landesinstituts finden Netzwerktreffen in der Region und Besuche an 19 Hospitations-
schulen statt, die alle ein Ganztagsangebot organisieren.

Zusätzlich stehen elf Ganztagsschulberaterinnen und -berater zur Verfügung, die Schulstandorte bei der Ausgestaltung und  
Umsetzung eines pädagogisch attraktiven Bildungsangebots unterstützen.

Seit dem Jahr 2005 können Ganztagsschulen in Angebotsform auf ein Fortbildungsbudget von bis zu 1 500 Euro pro Jahr zurück-
greifen. Aus dem Budget können die Schulen Aufwendungen für schulinterne Fortbildungsmaßnahmen finanzieren, die von ver-
schiedenen Trägern wie z. B. Universitäten, Verbänden, Gewerkschaften durchgeführt werden. Zu solchen Aufwendungen zählen 
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Reisekosten und Sachkosten, die mit den entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen in 
Zusammenhang stehen.

Seit dem Schuljahr 2003/2004 werden Fortbildungen für Fachkräfte ohne pädagogisch ausgerichtete Ausbildung durchgeführt. 
Diese Fortbildungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung des in den Ganztagsschulen eingesetzten Personals.  
Charakteristisch für die Fortbildungen ist, dass sie jeweils von Tandems aus Lehrkräften und Sozialpädagoginnen bzw. Sozial-
pädagogen geleitet werden. Wesentliches Ziel ist, erfolgreiche Strategien im Umgang mit Konflikten und Störungen in den Lern-
gruppen zu entwickeln.

Als weiteres Unterstützungselement ist die GTS-Homepage des Ministeriums für Bildung zu nennen, die eine Vielzahl von An-
regungen zur organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung von Angeboten im Ganztag bereitstellt. Eine Fülle von Hinweisen 
dazu können dort stets aktuell abgerufen werden.
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Zu Frage 3:

Voraussetzung zur Errichtung einer Ganztagsschule ist das schulische Bedürfnis (§ 14 Absatz 3 SchulG), das auf der Grundlage 
einer Bedarfserhebung nachzuweisen ist. Die Bedarfserhebung erfolgt durch Befragungsaktionen in der Elternschaft. Dies gilt für 
alle Ganztagsschulformen.

Offene Ganztagsschulen werden vom jeweiligen Träger nach einem von ihm festgelegten Verfahren errichtet. Im Benehmen mit 
dem Schulelternbeirat hilft die Schulleitung dem Träger bei der Ermittlung des Betreuungsbedarfs.

Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpflichtender Form erhalten Errichtungsoptionen, die nach Abschluss eines Verfah-
rens vergeben werden. Im Rahmen dieses Verfahrens reichen die Antragsteller bei der Schulbehörde verschiedene Unterlagen ein 
und übermitteln Daten, die für die Entscheidung über die Vergabe der Errichtungsoptionen wichtig sind. Das sind im Wesent-
lichen Unterlagen und Daten

– zum erhobenen Bedarf,
– zur Qualität des pädagogischen Konzepts, 
– zur Zusage des Trägers, ein warmes Mittagessen bereitzustellen,
– zu den Beschlüssen der kommunalen Gremien,
– zu den Beschlüssen von Schulelternbeirat, Schulausschuss, Gesamtkonferenz, Schülervertretung und Personalrat,
– zur Abdeckung des Raumbedarfs für den Betrieb der Ganztagsschule,
– zum Votum des Jugendamts gegenüber dem Schulträger auf der Grundlage der örtlichen Jugendhilfeplanung,
– zum Votum des Trägers der Schülerbeförderung bezüglich der Organisation der Schülertransporte.

Nachdem eine Schule eine Errichtungsoption erhalten hat, kann sie endgültig als Ganztagsschule genehmigt werden, wenn auf-
grund der verbindlichen Anmeldungen die Mindestteilnehmerzahl erreicht oder überschritten ist (siehe dazu Antwort auf die 
Frage 2).

Zu den Fragen 4, 5 und 6:

An offenen Ganztagsschulen findet der Unterricht ausschließlich am Vormittag statt. Im Schuljahr 2019/2020 gab es 489 Schulen 
mit offenem Ganztagsschulangebot.

Die Ganztagsschule in verpflichtender Form verteilt den Unterricht auf die Vormittage und in der Regel vier Nachmittage einer 
Woche. Im Schuljahr 2019/2020 gab es 108 verpflichtende Ganztagsschulen.

Die Ganztagsschulen in Angebotsform haben die Wahl zwischen dem rhythmisierten und dem additiven Modell. Vor dem Hinter-
grund der schuleigenen pädagogischen Konzeption, die sich nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler richtet, sowie der 
Voten der schulischen Gremien, entscheiden die Schulen in eigener Verantwortung, welches Modell sie umsetzen.

Im rhythmisierten Modell sind Unterricht nach Stundentafel und außerunterrichtliche Angebote über den ganzen Tag verteilt. 
Im additiven Modell findet am Vormittag Unterricht nach der Stundentafel statt. Am Nachmittag gibt es zusätzliche pädagogische 
Angebote, die sich an vier verbindlichen Gestaltungselementen orientieren. Dies sind unterrichtsbezogene Ergänzungen, themen-
bezogene Vorhaben und Projekte, Förderung und Freizeitgestaltung. 262 Schulen haben im Schuljahr 2020/2021 entsprechende 
Ganztagsklassen eingerichtet.

Unabhängig davon, welches Organisationsmodell umgesetzt wird, legt jede Ganztagsschule in Angebotsform Wert darauf, dass ein 
den physiologischen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechender Phasenwechsel stattfindet. Anspannung und Ent-
spannung, Aktivität und Rückzug, Bewegung und Ruhe, individuelles Lernen sowie Partner- und Gruppenarbeit kennzeichnen 
neben den vier Gestaltungselementen jedes ganztägige Schulprogramm.

Das rhythmisierte Modell ist am besten geeignet, unterrichtliche und außerunterrichtliche Elemente zu verzahnen. 

Die Landesregierung ist offen für die Umwandlung von Angebotsganztagsschulen in verpflichtende Ganztagsschulen. Entschei-
dend ist, dass die schulischen Gremien mit einer solchen Maßnahme einverstanden sind und zusammen mit dem Schulträger einen 
entsprechenden Antrag stellen. 

Zu Frage 7:

Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ausbauprogramms entstanden seit 2002 in jedem Jahr neue Ganztagsschulen. Im laufenden 
Schuljahr 2020/2021 sind es insgesamt 642 Ganztagsschulen, darunter 342 im Grundschulbereich. Der Ausbau wird auch im nächs-
ten Jahr weitergehen. Die Entwicklung entspricht der Zielbestimmung im Koalitionsvertrag. Dort heißt es: „Wir wollen unser 
bewährtes Ausbauprogramm für Ganztagsschulen in Angebotsform bedarfsgerecht fortführen.“

Fünf Schulen hatten im März 2020 Anträge auf Einrichtung eines Ganztagsangebots zum Schuljahresbeginn 2021/2022 gestellt. 
Das waren vier Grundschulen und ein Gymnasium. Diese Schulen erhielten vor den Sommerferien 2020 Errichtungsoptionen, 
die im März 2021 im Anmeldeverfahren eingelöst werden können. Das heißt, wenn dabei die Mindesteilnehmerzahl erreicht oder 
überschritten wird, erlässt die Schulbehörde die Errichtungsgenehmigung.
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Mit dem erreichten Ausbaustand und der breiten Palette unterschiedlicher Organisationsformen ist eine sehr gute Basis an ganz-
tägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten vorhanden, um den ab dem Jahr 2025 vorgesehenen Rechtsanspruch für Kinder im 
Grundschulalter sowohl quantitativ als auch qualitativ erfüllen zu können. Damit die vorhandenen Angebote sich ändernden 
Bedarfen auch künftig gerecht werden können, erfolgt der weitere Ausbau dort, wo dies erforderlich ist.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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